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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Bauen und Umwelt Datum: 26.05.2023 

Aktenzeichen: 51122-930 Vorlage Nr. 2-0277/23/12-079 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Stadtrat 12.07.2023 öffentlich Entscheidung 

 

Bebauungsplan "FF-PVA Hinterhausen" - Aufstellungsbeschluss 
 
Sachverhalt: 
 
Die EEGON ist an die Stadt Gerolstein mit der Planung herangetreten eine Freiflächen-Photovoltaikanlage 
zu entwickeln. 
 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen sind keine privilegierten Vorhaben nach § 35 BauGB, sodass die Aufstel-
lung eines Flächennutzungsplanes und eines Bebauungsplanes mit der Ausweisung als „Sondergebiet Frei-
flächen-Photovoltaik“ erforderlich ist. 
 
Für die Flächennutzungsplanung hat die Verbandsgemeinde Kriterien entwickelt, die bei der Fortschreibung 
der Flächennutzungsplanung zu beachten sind. Die angefragte Fläche entspricht – nach erster überschlägi-
ger Prüfung – im Wesentlichen diesen Kriterien (angehängter Ausschnitt – weiße Fläche = kein entgegen-
stehendes Kriterium). 
 
Die Freiflächen-Photovoltaikanlage soll auf der nachfolgend dargestellten Fläche, Gemarkung Hinterhau-
sen, Flur 10, realisiert werden (eine Übersichtskarte ist der Sitzungsvorlage beigefügt):  
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Der Investor hat das Projekt im Bauausschuss vorgestellt und der Bauausschuss hat dem Stadtrat empfoh-
len den Aufstellungsbeschluss zu fassen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „FF-PVA Hinterhausen - 
OT Hinterhausen“ für das Gebiet ca. 2km südlich vom Stadteil Hinterhausen an der Grenze zur Gemarkung 
Kopp im Landkreis Vulkaneifel, Flur 10, Flurstücke 12, 13, 14, Gemarkung Hinterhausen für die Errichtung 
einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage) auf einer Fläche von circa 15 ha. 
Gleichzeitig beantragt die Stadt die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für diesen Teilbereich bei 
der Verbandsgemeinde Gerolstein. 
 
Mit dem Vorhabenträger der PV-Anlage ist ein Durchführungsvertrag abzuschließen, in dem er sich insbe-
sondere zur Übernahme der Kosten für die Bauleitplanung verpflichtet. Die weiteren Einzelheiten des 
Durchführungsvertrages werden zu einem späteren Zeitpunkt beraten. 
 
Der Aufstellungsbeschluss ist anschließend öffentlich bekannt zu machen. 
 
 
 
Anlage(n):  
2022-08-25 Ausschnitt Kriterien FF-PVA Hinterhausen 
2022-08-25 Übersicht FF-PVA Hinterhausen 
22.08.31_EEGON_PPT_Bauausschuss_Gerolstein_BSP-Hinterhausen 
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